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Norm

31977L0388 Umsatzsteuer-RL 06te Art4 Abs5;

KStG 1988 §2 Abs1;

UStG 1994 §2 Abs3;

Rechtssatz

Nach gefestigter Rechtsprechung des EuGH handelt es sich bei Tätigkeiten "im Rahmen der ö<entlichen Gewalt" im

Sinne von Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie 77/388/EWG um solche, die Einrichtungen des ö<entlichen Rechts im Rahmen

einer ö<entlich-rechtlichen Sonderregelung ausüben. Dies ist der Fall, wenn die Ausübung dieser Tätigkeit das

Gebrauchmachen von hoheitlichen Befugnissen umfasst; nicht dazu gehören Tätigkeiten, die sie unter den gleichen

Bedingungen ausüben wie private Wirtschaftstreibende. Unerheblich ist, ob die Tätigkeit in Wahrnehmung von

Aufgaben besteht, die aus Gründen des Gemeinwohls durch Gesetz zugewiesen und geregelt sind. Ausschlaggebend

sind die konkreten Ausübungsmodalitäten der Tätigkeiten. Soweit Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie 77/388/EWG die

Behandlung der Einrichtungen des ö<entlichen Rechts als NichtsteuerpBichtige davon abhängig macht, dass diese "im

Rahmen der ö<entlichen Gewalt" tätig werden, schließt sie eine solche Behandlung der Tätigkeiten aus, die diese

Einrichtungen nicht als Rechtssubjekte des ö<entlichen Rechts, sondern als Rechtssubjekte des Privatrechts ausüben.

Das einzige Kriterium, das eine sichere Unterscheidung dieser beiden Arten von Tätigkeit ermöglicht, ist folglich die

nach dem nationalen Recht anwendbare rechtliche Regelung, wobei es Sache des nationalen Gerichts ist, die fragliche

Tätigkeit an Hand dieses Kriteriums zu beurteilen (vgl. mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EuGH das hg.

Erkenntnis vom 20. Jänner 2005, 2000/14/0203). Das im innerstaatlichen Recht zur Besteuerung von Körperschaften

ö<entlichen Rechts bestehende Begri<sbild des Betriebes gewerblicher Art. nach § 2 Abs. 1 KStG 1988 (auf das § 2 Abs.

3 UStG 1994 verweist) ist den gemeinschaftsrechtlichen Regelungen fremd (vgl. Fuchs, Ausgewählte Beispiele zur

Unternehmereigenschaft von Körperschaften ö<entlichen Rechts aus der Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes, in Achatz, die Besteuerung der Non-Profit-Organisationen2, Wien 2004).
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